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1 AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Pfaffenhofen beabsichtigt für den Bereich nördlich der Schrobenhausener Straße 
den Bebauungsplan Nr.11 „Dr. Bergmeister Straße“ anzupassen (BP 11A). In der UR-Fassung 
ist der Bebauungsplan am 10.11.1988 in Kraft getreten und setzt entlang der Schrobenhause-
ner Straße ein Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer zulässigen Bebauung von E+D (Erd-
geschoss mit ausgebautem Dachgeschoss) fest. Dies, sowie die Baugrenzen, werden im 
BP 11A unverändert beibehalten.  

Zum Schutz vor der Immissionsbelastung aus dem Verkehrslärm wurde entlang der Schro-
benhausener Straße eine Schallschutzwand festgesetzt. Die Schallschutzwand wurde in ei-
nem Teilabschnitt nicht realisiert. 

Abbildung 1 Ausschnitt aus dem UR-BP11 
            festgesetzte Schallschutzwand wurde nicht umgesetzt 

 

 

               Schrobenhausener Str.        Dr. Bergmeister Straße 

Die C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm beauf-
tragt,  

 die Immissionsbelastung durch den Straßenverkehr nach der aktuellen Richtlinie für 
Lärmschutz an Straße in der Fassung von 2019 (RLS-19) [7] zu erfassen, 

 den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ [4], 

 den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“ [5]  
gegenüberzustellen und 

 einen Festsetzungsvorschlag für den BP11A auszuarbeiten. 
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2 UNTERLAGEN 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung beruht auf den unten genannten Besprechun-
gen, Begehungen und Unterlagen. Auf Kopien der Unterlagen im Anhang wurde verzichtet. 

/a/. Bebauungsplan Nr. 11, Stand 1998 als pdf 

/b/. Datensatz aus der Verkehrszählung Juni 2024 von via traffic controllig 
Dr. Bergmeister Straße und Schrobenhausener Straße 

/c/. Angaben zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen Abschnitt 1 
Stadt Pfaffenhofen, Stand April 2025 

/d/. Angaben zu den Fahrbahnbelägen und aktiven Schallschutzmaßnahmen  
Abschnitte 2 bis 4, Stadt Pfaffenhofen, Stand 2022 

/e/. Geodaten des Bayerischen Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung, München, Stand Dezember 2024: 

- digitales Orthofoto (DOP 40 cm als TIFF-Datei) 

- digitales Geländemodell (DGM 1 m ASCII) 

- digitales Gebäudemodell (LoD2 als CityGML-Datei) 

/f/. Katasterblatt, Stadt Pfaffenhofen 

 

 

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Bauleitplanung 

Nach DIN 18005 [4] sind bei der Bauleitplanung, gemäß dem Baugesetzbuch [3] und der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) [2] in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen 
Nutzungen (z.B. Bauflächen, Baugebiete, sonstige Flächen), die nachfolgend in Tabelle 1 auf-
geführten Orientierungswerte den Beurteilungspegeln zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Un-
terschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder 
der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelas-
tung zu erfüllen.  

Mittlerweile liegt die DIN 18005 in der Fassung von 2023 vor. Die Orientierungswerte für ein 
(WA) hat sich seit dem in Kraft treten des UR-BP11 nicht geändert. 
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Tabelle 1 Orientierungswerte (ORWDIN18005) nach DIN 18005 [4] für Verkehrslärm 

Gebietsnutzung 
Tag 

(06-22 Uhr) 
Nacht 

(22-06 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 
Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 
werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 
geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Im Regelfall werden für die Abwägung der Verkehrsgeräusche die Immissionsgrenzwerte der 
16. BlmSchV [5] herangezogen, welche streng genommen ausschließlich für den Neubau und 
die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten. Bis zur Einhaltung der Immissions-
grenzwerte kann im Regelfall alleine mit Schallschutzfenstern auf Überschreitungen reagiert 
werden. Der IGW16.BImSchV liegt abhängig von der Gebietseinstufung bei: 

Tabelle 2 Immissionsgrenzwerte (IGW16.BImSchV) der 16. BImSchV [5] 

Gebietsnutzung 
Tag 

(06-22 Uhr) 
Nacht 

(22-06 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 59 49 

 
Mittlerweile liegt die 16. BImSchV [5] in der Fassung von 2020 vor. Der Immissionsgrenzwert 
für ein WA hat sich seit dem in Kraft treten des BP11 nicht geändert. 

Hinweis: 
Die DIN 18005 [4] weist darauf hin, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A), selbst bei nur 
teilweise geöffnetem Fenster, ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist. Die Oberste 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr führt in einem 
Rundschreiben vom 25.07.2014 in den Kapiteln II.1.1.b) und II.4.2 aus, dass die in der 
DIN 18005 niedergelegten Orientierungswerte für den Fall, dass eine schutzbedürftige Nut-
zung an einen bestehenden Verkehrsweg herangeplant wird, abwägungsfähig sind: 

 „(…) Im Bauleitplanverfahren ist die Gemeinde allerdings nicht von vorneherein gehindert, 
im Wege der Abwägung Nutzungen festzulegen, die die Richtwerte der DIN 18005 über- 
oder unterschreiten.  Dies folgt […] daraus, dass die technischen Regelwerke gerade kei-
nen Rechtssatzcharakter haben, sondern nach der Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. V. 
22.03.2007 – 4 CN 2.06 juris -) lediglich … als Orientierungshilfen im Rahmen gerechter 
Abwägung herangezogen werden können. 

 Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger 
müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe und Belange 
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sein, und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern. […] 

 [Es] ist zunächst insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwirkungen 
durch Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden werden können […] 

 Bei der Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in Erwä-
gung zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen […]. […] 

 Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohngebäude 
an der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die 
deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entspre-
chende Anordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenteile jeden-
falls im Innern der Gebäude angemessener Lärmschutz (siehe oben) gewährleistet ist und 
außerdem darauf geachtet worden ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des 
Grundstücks geeignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden. […]“ 

3.2 Schalldämmung der Außenbauteile 

Die Anforderungen an das Gesamtbauschalldämm-Maß R´w,ges der Außenbauteile von schutz-
bedürftigen Räumen ergeben sich gemäß DIN 4109:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“, 
Teil 1 [8], nach folgender Gleichung: 

 R´w,ges = La - KRaumart                                                                                                  (1) 

R´w,ges Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 
mindestens einzuhalten sind: 
 R´w,ges  = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
 R´w,ges  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume                   

                         von Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büro etc. 
La maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.51) 
KRaumart Raumart 

 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume von  

          Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc. 
 35 dB für Büroräume und ähnliches 

 

Zu 1) Gemäß Kapitel 4.4.5.2 bis 4.4.5.7 der DIN 4109-2:2018-01 [9] ist bei berechneten Wer-
ten aus dem Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr eine Korrektur von +3 dB(A) ge-
genüber dem maßgeblichen Außenlärmpegel zu berücksichtigen. 

Bei Immissionen aus Gewerbe- und Industrieanlagen wird im Regelfall der gemäß Ge-
bietskategorie zulässige Immissionsrichtwert für den Tagzeitraum mit einem Zuschlag 
von + 3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärm eingesetzt. Sofern mit Überschreitungen zu 
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rechnen ist, sollen die tatsächlichen Geräuschimmissionen als Beurteilungspegel heran-
gezogen werden. 

Bei der Überlagerung von mehreren Geräuschbelastungen ist der energetische Sum-
menpegel aus den einzelnen „maßgeblichen Außenlärmpegeln“ zu berechnen, wobei 
der Zuschlag von +3 dB(A) nur einmal zu erfolgen hat, d.h. auf den Summenpegel. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 
10 dB(A), wie hier der Fall, so ergibt sich der maßgebliche Außengeräuschpegel zum 
Schutz des Nachtschlafs aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht 
und einem Zuschlag von 10 dB(A). Der Nachtzeitraum mit dem entsprechenden Zu-
schlag gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauliche DIN-Norm, „Stand der Baukunst“ 
und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im 
Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten in der baurechtlich eingeführten Fas-
sung umzusetzen und zu beachten. 

 

4 ÖRTLICHE GEGEBENHEIT / REALISIERTER SCHALLSCHUTZ 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Stadtgebiet von Pfaffenhofen a.d. Ilm, nördlich der Schro-
benhausener Straße beiderseits der Dr.Bergmeister Straße. Der Untersuchungsraum ist topo-
graphisch bewegt.  

Die realisierten aktiven Schallschutzmaßnahmen an der Schrobenhausener Straße sind in der 
Ausbreitungsrechnung entsprechend den Unterlagen der Stadt Pfaffenhofen /c/ und /d/ be-
rücksichtigt, siehe Abbildung 2 und Anlage 1. D 

Darüber hinaus liegt der Berechnung das digitale Geländemodell im 1 m Raster des Landes-
amtes für Vermessung zugrunde. Im Bereich 4 existiert ein Wall entlang des Radwegs, der 
aber in Bezug auf die Fahrbahnoberkante der Schrobenhausener Straße nicht die festgesetzte 
Höhe aufweist. 
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Abbildung 2 Vorhandener aktiver Schallschutz nach /c/ und /d/, siehe Anlage 1  
(4) Schallschutzwand Höhe 2,5 m gemäß BP11 fehlt 

 

Abbildung 3 Blick von Westen in den Untersuchungsraum 

 

 

5 SCHALLEMISSIONEN 

Die Emission durch den Straßenverkehr wird nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen Ausgabe 2019 (RLS-19) [7] berechnet. Für die zu untersuchenden Streckenabschnitte 
werden zunächst die längenbezogenen Schallleistungspegel LW‘ der Quelllinien für die Beur-
teilungszeiträume Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) berechnet. 

Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Verkehrsstärke, die Lkw-Anteile getrennt nach 
Fahrzeuggruppen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit getrennt nach Fahrzeuggruppen, die 

Wand 2 

Schroben-
hausener Str. 

Wand 1 
Wall / Wand 

fehlt 4 

Schroben-
hausener Str. 
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Steigung sowie die Fahrbahnart. Der längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ einer Quellli-
nie errechnet sich gemäß RLS-19 [7] nach folgender Gleichung: 

LW‘ =10•lg[M]+10•lg[
ଵ଴଴ି௣ଵି௣ଶ

ଵ଴଴
•
ଵ଴

బ,భ•ಽೈ,ುೖೢ(ೡುೖೢ)

௩ುೖೢ
+
௣ଵ

ଵ଴଴
•
ଵ଴

బ,భ•ಽೈ,ಽೖೢభ(ೡಽೖೢభ)

௩ಽೖೢభ
+

௣ଶ

ଵ଴଴
•
ଵ଴

బ,భ•ಽೈ,ಽೖೢమ(ೡಽೖೢమ)

௩ಽೖೢమ
] - 30    (2) 

mit 

M Stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

LW,FzG(vFzG) 

 
Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und 
Lkw2) bei der Geschwindigkeit vFzG nach dem Abschnitt 3.3.3 in dB 

vFzG Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) 
in km/h 

p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t) in % 

p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. 
Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschine mit Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse 
über 3,5 t) in % 

pmc Anteil an Krafträder in % 
Der Emissionsbeitrag wird entsprechend Kapitel 3.3.2 RLS-19 [7] berücksichtigt. 

Das Verkehrsaufkommen basiert auf der Zählung von Juni 2024 /b/. In dem zur Verfügung 
gestellten Datensatz ist das Verkehrsaufkommen getrennt nach Zweirad / Pkw / Transporter / 
Lkw / Lastzug und Total angegeben. In Anlage 2.1 ist der Gesamtverkehr für die Dr. Bergmeis-
ter Straße und in Anlage 2.2 Schrobenhausener Straße mit Verteilung der Fahrzeugart aus-
zugsweise dargestellt. 

Aus dem Datensatz wurde das stündliche Verkehrsaufkommen (M), gemittelt über den gesam-
ten Messzeitraum, getrennt nach Tag (MT 06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (MN 22:00 bis 
06:00 Uhr) abgeleitet. 

Hinzuweisen ist, dass aus dem Datensatz /b/ ein Schwerverkehr p1 / p2 zwischen 7 % und 
25 % resultiert. Die Anhaltswerte nach RLS-19 [7] liegen abhängig von der Straßengattung 
zwischen 3 % und 6 %. Der Schwerverkehrsanteil aus der Zählung /b/ ist nicht plausibel und 
weicht auch deutlich von den üblicherweise im Stadtgebiet Pfaffenhofen angegebenen Ver-
kehrszahlen ab.  

In Abstimmung mit der Stadt Pfaffenhofen wird das Kfz-Aufkommen aus der Zählung von 2024 
herangezogen und für den Lkw-Anteil (p1 / p2) die Anhaltswerte der RLS-19 [7] Tabelle 2 ent-
sprechend der Straßenart. Für die Prognose 2040 wird beim Kfz-Verkehr ein Zuschlag von 
10 % angesetzt (≙≈ 0,5 dB(A)). 

In Tabelle 4 ist der längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ für die zulässige Höchstge-
schwindigkeiten gelistet. Als Fahrbahnbelag wurde der Referenzbelag nach RLS-19 [7] ohne 
jeglichen Abschlag, d.h. DStro = 0 dB(A) angesetzt. Der Zuschlag für die Steigung wird auto-
matisch über das Rechenprogramm zugewiesen.   
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Tabelle 3 längenbezogener Schallleistungspegel / Zählung Juni 2024  

 

6 SCHALLIMMISSIONEN  

Auf Grundlage der Schallemissionen aus der Verkehrszählung, vgl. Abschnitt 5, Tabelle 4 
wurde eine Ausbreitungsrechnung für die folgenden zwei Varianten gemäß RSL-19 [7] durch-
geführt und die Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss getrennt für den Tag- und 
Nachtzeitraum dargestellt. 

 Variante A an der bestehenden Bebauung im betroffenen Bereich (≙ BP 11A). 
 Variante B an den Baugrenzen des betroffenen Bereichs (≙ BP 11A). 

Die Immissionsbelastung wird farblich wie folgt dargestellt: 

ORWDIN18005 ist eingehalten 

 

IGW16.BImSchV ist eingehalten  
Überschreitung IGW/ORW 

Bereich Gesundheitsgefährdung 

Die realisierten aktiven Schallschutzmaßnahmen an der Schrobenhausener Straße sind in der 
Ausbreitungsrechnung entsprechend den Unterlagen der Stadt Pfaffenhofen /c/ im Bereich 2 
und /d/ im Bereich 1 berücksichtigt. Darüber hinaus liegt der Berechnung das digitale Gelän-
demodell im 1 m Raster des Landesamtes für Vermessung zugrunde. 

Hinweis: In der Aufstellung /c/ war am Grundstück Karl-Schwaiger-Straße 21 eine Verlänge-
rung der Schallschutzwand nach Norden verzeichnet, siehe Anlagen 1.3. Dieser Abschnitt 
existiert zwischenzeitlich nicht mehr und ist im UR-BP11 auch nicht festgesetzt. In der vorlie-
genden Untersuchung wird die Wirkung dieser Verlängerung mit dargestellt.    

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
06-22 Uhr 22-06 Uhr 06-22 Uhr 22-06 Uhr 06-22 Uhr 22-06 Uhr 06-22 Uhr 22-06 Uhr

Dr.Bergmeister Str. 83 10 3 3 4 4 71,0 61,8 30

85,1 78,2 70
82,0 75,0 50

6Schrobenhausener Str. 526 75 3 5 5

Straße

Kfz Prognose 2040 /  P1 und P2 aus RLS-19
M Kfz/h p1 (%) p2 (%) Lw / dB(A)

v /km/h
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6.1 Variante A – Immissionsbelastung am Bestand  

Abbildung 4 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / TAG 
ORWDIN 18005 = 55 dB(A) IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 
Grün ORW eingehalten / Gelb IGW eingehalten / Rot ORW und IGW überschritten 

 

Mit Wandfortsatz am Grundstück Karl-Schwaiger-Straße 21, siehe Anlage 1.3 
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Abbildung 5 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / Nacht 
ORWDIN 18005 = 45 dB(A) IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 
Grün ORW eingehalten / Gelb IGW eingehalten / Rot ORW und IGW überschritten 

 

Mit Wandfortsatz am Grundstück Karl-Schwaiger-Straße 21, siehe Anlage 1.3 
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6.2 Variante B – Immissionsbelastung an den Baugrenzen 

Abbildung 6 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / TAG 
ORWDIN 18005 = 55 dB(A) IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 
Grün ORW eingehalten / Gelb IGW eingehalten / Rot ORW und IGW überschritten 

 

Mit Wandfortsatz Am Grundstück Karl-Schwaiger-Straße 21, siehe Anlage 1.3 
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Abbildung 7 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / Nacht 
ORWDIN 18005 = 45 dB(A) IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 
Grün ORW eingehalten / Gelb IGW eingehalten / Rot ORW und IGW überschritten 

 

Mit Wandfortsatz Am Grundstück Karl-Schwaiger-Straße 21, siehe Anlage 1.3 
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7 BEURTEILUNG / SCHALLSCHUTZ 

7.1 Beurteilung  

Wie die Berechnungen zeigen, kann weder der ORWDIN18005 für ein Allgemeines Wohngebiet 
noch der IGW16.BImSchV, dessen Verwendung das Ergebnis der Abwägung im Rahmen eines B-
Planverfahrens sein kann, durchgängig eingehalten. Die Berechnung zeigt jedoch auch, dass 
an jedem Gebäude straßenabgewandt der IGW16.BImSchV oder auch der ORWDIN18005 eingehal-
ten werden kann, d.h. lärmabgewandte Fassaden vorhanden sind.  

Ferner zeigen die Ergebnisse auch, dass die Verlängerung der Schallschutzwand nach Nor-
den, am Grundstück Karl-Schwaiger-Straße 21, keine nennenswerte Auswirkung hat. Die Pe-
geldifferenz liegt mit 1 dB(A) im Bereich der Wahrnehmbarkeitsschwelle. 

7.2 Schallschutzmaßnahmen  

Im Bauleitplanverfahren heißt es: Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung 
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, soll 
ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abge-
sichert werden.  

Grundsätzlich stehen für Schallminderungsmaßnahmen die folgenden Möglichkeiten zur Ver-
fügung, wobei die Maßnahmen 1 bis 2 der Maßnahme 3 vorzuziehen sind. 

1. das Einhalten von Mindestabständen 

2. die Durchführung von aktiven Schallschutzmaßnahmen und/oder 
- Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit / Verkehrslärm 
- Einbau von lärmminderndem Asphalt / Verkehrslärm 
- Bau / Erhöhung von Schallschutzwänden und -wällen 

3. Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen  

Bis zur Erreichung des Grenzwerts der 16. BImSchV [5], welcher maßgeblich für den Neubau 
und die wesentliche Änderung von Straßen ist, kann in der Regel allein mit einer ausreichen-
den Schalldämmung der Außenbauteile auf die Überschreitung reagiert werden. Wird auch 
der Grenzwert überschritten sollen zusätzliche Maßnahmen, wie oben aufgeführt, vorgesehen 
werden. Der IGW16.BImSChV der 16. BImSchV [5] liegt für ein Allgemeines Wohngebiet bei: 

 IGW16.BImSchV  = 59 dB(A) am Tag IGW16.BImSchV  = 49 dB(A) in der Nacht 

Für den Abwägungsprozess der Stadt wird die Wirkung von unter Punkt 1 bis 3 beschriebenen 
Maßnahmen diskutiert.  

 Das Abrücken der Bauräume ist mit der bereits umgesetzten Bebauung nicht möglich. 
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 Mit einer Geschwindigkeitsreduzierung von 70 km/h auf 50 km/h könnten die Beur-
teilungspegel entlang der Schrobenhausener Straße um ca. 3,5 dB(A) reduziert wer-
den. Für einen lärmmindernden Fahrbahnbelag könnte gemäß RLS-19 [7] ebenfalls 
eine Minderung um ca. 2 dB(A) erreicht werden. Bei einer Kombination beider Maßnah-
men liegt die Verbesserung in einer Größenordnung von ≈ 5,5 dB(A). 

 In Abbildung 8 und 9 ist dargestellt, wie sich die „fehlende“ 2,5 m hohe Schallschutz-
wand (über Fahrbahnoberkante der Schrobenhausener Straße) im Bereich 4 auswirkt.  

Abbildung 8 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss 
___ mit ergänzter Schallschutzwand, Höhe 2,5 m über Fahrbahnoberkante 
Grün ORW eingehalten / Gelb IGW eingehalten / Rot ORW und IGW überschritten 

TAG: ORWDIN 18005 = 55 dB(A) IGW16.BImSchV = 59 dB(A)

 

NACHT: ORWDIN 18005 = 45 dB(A) IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 

 
Das Ergebnis zeigt, dass mit der verlängerten Schallschutzwand an der Mehrzahl der 
Fassaden tagsüber der ORWDIN18005 eingehalten wird und an allen Fassaden der 
IGW16.BImSchV. Nachts könnte in dem abgeschirmten Bereich ebenfalls mit einer Pegel-
minderung gerechnet werden, und nahezu durchgängig zumindest der IGW16.BImSchV ein-
gehalten werden. 
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 Sofern kein aktiver Schallschutz umgesetzt wird, muss mit einem passiven Schall-
schutz für Neubauten auf die Überschreitung reagiert werden. So ist neben einer aus-
reichenden Schalldämmung der Außenbauteile in Kombination mit einer „architek-
tonischen Selbsthilfe“ dafür zu sorgen, dass die schutzbedürftigen Aufenthaltsräume 
über eine Fassade belüftet werden können, an welcher zumindest der IGW16.BImschV von 
59 dB(A) tagsüber für schutzbedürftige Aufenthaltsräume und 49 dB(A) für überwie-
gend zum Schlaf genutzten Räume eingehalten werden kann. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, dass der 

a. schutzbedürftige Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schall-
schatten von eigenen Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter 
Balkon, vorspringender Gebäudeteil) erhält, oder 

b. vor dem zu öffnenden Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraums bauliche 
Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (z.B. Prallscheiben, verglaste Loggien, 
Laubengänge, Schiebeläden für Schlaf- und Kinderzimmer, kalte Wintergärten) 
oder besondere Fensterkonstruktionen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume 
vorgesehen werden. 

Ziel der o.g. Maßnahmen soll sein, dass insbesondere nachts, unabhängig von einer 
fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung, mit einer der oben genannten Maßnah-
men die Möglichkeit für die Bewohner besteht, dass die Schlafräume über ein gekipp-
tes Fenster belüftet werden können und ein mittlerer Innenraumpegel von 30 dB nicht 
überschritten wird. Aufgrund dessen schlagen wir vor, dass in Schlaf- und Kinderzim-
mern, nur für den Fall, dass die obigen Maßnahmen nicht umgesetzt werden, eine 
fensterunabhängige schallgedämmte Lüftungseinrichtung als mögliche Schallschutz-
maßnahme zugelassen werden soll. 

 Außenwohnbereiche. Der Schutz von Außenwohnbereichen (z. B. Loggien, Balkone, 
Terrassen) ist in der Bauleitplanung bisher nicht geregelt. Grundsätzlich soll der ORW 
bereits am Rand des Geltungsbereichs eingehalten werden. Da Außenwohnbereiche, 
die dem Wohnen zugeordnet sind, auch am Schutzbedürfnis der Wohnnutzungen teil-
nehmen, sind Maßnahmen zum Schutz der Außenwohnbereiche in belasteten Berei-
chen dennoch zu empfehlen bzw. notwendig.  
 
Ein Kriterium für eine akzeptable Aufenthaltsqualität, das im Rahmen der Abwägung 
bei einer Überschreitung der ORWDIN18005 herangezogen werden kann, ist z.B. die Ge-
währleistung einer ungestörten Kommunikation über kurze Distanzen (übliches Ge-
spräch zwischen zwei Personen) mit normaler, allenfalls leicht angehobener Sprech-
lautstärke. Den Schwellenwert, bis zu der ungestörte Kommunikation unter den o.g. 
Voraussetzungen möglich ist, sieht die Rechtsprechung (z.B. BVerwG, Urt. v. 
16.03.2006 – 4 A 1075.04) bei einem äquivalenten Dauerschallpegel von 62 dB(A) 
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außen. Die Schutzbedürftigkeit ist dabei auf die üblichen Nutzungszeiten am Tag be-
schränkt, da Außenwohnbereiche regelmäßig nur innerhalb der Tagzeit (06:00 – 
22:00 Uhr) genutzt werden. Der Immissionspegel von 62 dB(A) tagsüber kann mit Aus-
nahme vom westlichen Bauraum A, Südfassade, Obergeschoss eingehalten werden, 
siehe Abbildung 9. 

Abbildung 9 Immissionsbelastung tags getrennt nach Geschoss  
ohne aktiven Schallschutz  

Erdgeschoss Obergeschoss  

  
 
Im Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bauleitplanung 2010“ sind Anhaltswerte für erziel-
bare Pegeldifferenzen in Kombination von Fenster und Vorbau angegeben. 

 Das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile R´w,ges von schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräumen wird entsprechend Kapitel 3.2 nach DIN 4109:2018 über 
den maßgeblichen Außenlärmpegel unter Berücksichtigung des Verkehrslärms und 
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des Immissionsrichtwerts eines Allgemeinen Wohngebietes nach TA Lärm [11] abge-
leitet. Die Differenz zwischen Tag und Nacht liegt im vorliegenden Fall bei 7 dB(A), so 
dass die Nacht gesondert zu betrachten ist.  

Der maßgebliche Außenlärmpegel liegt tagsüber bei bis zu La = 68 dB und nachts bei 
bis zu La = 70 dB, wodurch sich ein erforderliches Gesamtschalldämm-Maß der Au-
ßenbauteile von R´w,ges = 30 bis 38 dB für schutzbedürftige Aufenthaltsräume und von 
bis zu R´w,ges = 40 dB für Schlafräume ergibt. 

 
8 FESTSETZUNGSVORSCHALG FÜR NEU- ODER ANBAUTEN 

Der Festsetzungsvorschlag basiert darauf, dass kein aktiver Schallschutz umgesetzt wird.  

1. Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges 

Außenflächen von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräumen etc. müssen mindestens folgendes bewertetes ge-
samtes Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges nach DIN 4109 erreichen.  

Die Mindestanforderung beträgt in allen Fällen R´w,ges = 30 dB. 

Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges sofern > 30 dB 

Z
ei

le
 A

 
 

Aufenthaltsräume nach DIN 4109 
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Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges sofern > 30 dB 

Z
ei

le
 B

 

überwiegend zum Schlafen genutzte Räume 

 
 
2. Grundrissorientierung (≙ Architektonische Selbsthilfe)  

Zum Belüften notwendige Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach 
DIN 4109 sind an den mit Planzeichen ____ und  ____ gekennzeichneten Fassaden 
nicht zulässig. Spalte B gilt für überwiegend zum Schlafen genutzte Räume. Alternativ 
besteht die Möglichkeit, dass: 

a. der schutzbedürftige Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schall-
schatten von eigenen Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Bal-
kon, vorspringender Gebäudeteil) erhält 

oder 

b. vor dem zu öffnenden Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraums bauliche 
Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (Prallscheiben, verglaste Loggien, Lauben-
gänge, Schiebeläden für Schlaf- und Kinderzimmer, kalte Wintergärten) oder beson-
dere Fensterkonstruktionen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume vorgesehen wer-
den. 

oder  

c. In begründeten Ausnahmefällen eine schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungs-
einrichtung (zentrale oder dezentrale) als alleinige Schallschutzmaßnahme zulässig 
ist, wenn der Innenraumpegel von Lp,innen = 30 dB(A) unter Wahrung gesunder Wohn-
verhältnisse durch eine unter Punkt a) oder b) genannte Maßnahme nicht erreicht 
werden kann.  

Für Büros ist eine fensterunabhängige Lüftungseinrichtung (zentrale oder dezentrale) 
als Alternative zu Punkt a) oder b) zulässig. 
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Nebenräume wie Dielen, Bäder, WC´s, Abstellräume, Treppenhäuser oder glw. dürfen 
ohne zusätzliche bauliche Maßnahmen angeordnet werden. 

3. Grundrissorientierung für Außenwohnbereiche 

Dem Wohnen zugeordnete Außenbereiche (z.B. Loggien, Balkone, Terrassen) sind an 
den mit Planzeichen ____ Spalte A gekennzeichneten Fassaden nur dann zulässig, 
wenn sie durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (Glasschei-
ben, verglaste Loggien etc.) nachweislich so weit abgeschirmt werden, dass der tags-
über (06:00 – 22:00 Uhr) in einem Mischgebiet zulässige Orientierungswert der DIN 
18005 von 60 dB(A) eingehalten wird. 
 

 Spalte A Spalte B 

 Aufenthaltsräume nach DIN 4109 
 

> 59 dB(A) > 62 dB(A) 

überwiegend zum Schlafen  
genutzte Räume 

 > 49 dB(A) 

E
G

 

   

O
G

 

  

 

 
Hinweise  

 Die in der Auflage genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Un-
tersuchung können zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm 
eingesehen werden. 

 Im Rahmen des Bauantrags ist der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm unaufgefordert ein 
Nachweis nach Punkt 1 bis 3 der Auflagen vorzulegen. 

 Ausnahmsweise kann von den Auflagen Punkt 1 bis 3 abgewichen werden, wenn durch 
schalltechnische Begutachtung im Rahmen des Bauantrags verminderte Anforderun-
gen nachgewiesen werden. 



 

     
 

1924-250806  BP11 V04.1.docx                                                                                       Seite 20 
 

 Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-Norm 
und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantrag-
steller im Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten in der zum Zeitpunkt 
des Bauantrags gültigen Fassung umzusetzen und zu beachten. 

 Der maßgebliche Außenlärmpegel für die Ableitung des notwendigen Gesamtschall-
bauschalldämm-Maßes nach DIN4109-1:2018-01 basiert auf der Straßenverkehr Prog-
nose 2040 und dem Immissionsrichtwert der TA Lärm für die Gebietseinstufung Allge-
meines Wohngebiet. 

 Fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen sind grundsätzlich möglich, sofern das Ge-
samtbauschalldämm-Maß eingehalten wird.   

 Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein 
Spektrum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB), zum Beispiel: Rw 37 (-1; -
3) dB. Der Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wir-
kung des Bauteils im städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfeh-
len, dass die Anforderung an die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung 
des Ctr – Werts erfüllt wird. 

 Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen außenliegenden Klima- und Heizgeräten 
(z.B. Luftwärmepumpen) oder technischen Anlagen für die Belüftung muss in der Nach-
barschaft den Immissionsrichtwert der TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten 
und darf am Immissionsort nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräu-
sche ist die DIN45680 zu beachten. 
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9 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadt Pfaffenhofen beabsichtigt für den Bereich nördlich der Schrobenhausener Straße 
den Bebauungsplan Nr.11 „Dr. Bergmeister Straße“ anzupassen (BP 11A).  

Der BP11 in der UR-Fassung ist am 10.11.1988 in Kraft getreten und setzt entlang der Schro-
benhausener Straße ein Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer zulässigen Bebauung von 
E+D (Erdgeschoss mit ausgebautem Dachgeschoss) fest. Dies und die Baugrenzen bleiben 
unverändert.  

In der UR-Fassung des BP 11 ist entlang der Schrobenhausener Straße auch eine Schall-
schutzwand festgesetzt, welche auf Höhe der Dr. Bergmeister – östlich – nicht in dem festge-
setzten Umfang umgesetzt wurde.   

Im Zuge des Bebauungsplans 11A wurde eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag ge-
geben. Dabei wurde die Immissionsbelastung durch Straßenverkehrslärm unter Berücksichti-
gung der aktuellen Gegebenheiten an der bestehenden Bebauung sowie den Baugrenzen des 
BP 11A berechnet. Grundlage der Berechnung waren das Kfz-Aufkommen aus der Verkehrs-
zählung 2024, welche um 10 % für den Prognosehorizont 2040 hochgerechnet wurden. Für 
den Schwerverkehrsanteil (p1 / p2) wurden die Anhaltswerte der RLS-19 [7] Tabelle 2 heran-
gezogen. 

Die Ausbreitungsrechnung in Kapitel 6 kommt zu dem Ergebnis, dass der im Bauleitplanver-
fahren anzustrebende ORWDIN18005 für ein Allgemeines Wohngebiet von 55/45 dB(A) 
Tag/Nacht nicht durchgängig eingehalten wird. Auch der IGW16.BImSchV von 59/49 dB(A) 
Tag/Nacht, dessen Verwendung das Ergebnis der Abwägung im Rahmen eines Bebauungs-
planverfahrens sein kann, wird Straßenzugewandt überschritten. 

Die Immissionsbelastung liegt bei bis zu 64 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts. Die Berechnung 
zeigt auch auf, dass an jedem Gebäude straßenabgewandt der IGW16.BImSchV oder auch der 
ORWDIN18005 eingehalten werden kann, d.h. lärmabgewandte Fassaden vorhanden sind.  

In Kapitel 7.2 wurde die grundsätzliche Wirkung von Schallschutzmaßnahmen für den Abwä-
gungsprozess diskutiert und unter Kapitel 8 ein Festsetzungsvorschlag ohne aktiven Schall-
schutz ausgearbeitet.  

C. Hentschel   
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11 ANLAGENVERZEICHNIS 

1 Aktiver Schallschutz  
  1.1 Bereich 1 - nach Sanierung  
  1.2 Bereich 2 
  1.3 Bereich 1 - vor Sanierung 

2 Verkehrszahlen 
            2.1 Dr. Bergmeister Straße 
  2.2 Schrobenhausener Straße  

3 Immissionsbelastung getrennt nach Geschoss an den Baugrenzen 
  3.1 Darstellung der Berechnungspunkte 
  3.2 Immissionsbelastung getrennt nach Geschoss 
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Anlage 1 
vorhandener aktiver Schallschutz 

  

  



851/109

851/110

851/108

851/106

8

5

1

/

1

0

3

8

5

1

/

1

0

4

851/105

851/101

851/107

851/113

8

5

1

/

1

1

1

8

5

1

/

7

4

8

5

1

/

8

0

8

5

1

/

8

2

8

5

1

/

9

2

851/87

851/90

851/85

851/84

851/86

851/83

8

5

1

/

9

1

851/88

8

5

1

/

8

9

851/81

2

1

3

6

/

4

921

9

3

3

/

1

913/23

9

1

3

/

2

2

913/24

913/25

9

1

5

915/5

913/12

913/13

913/14

913/26

9

3

3

/

8

2

2

6

4

/

1

2261

851/121

913/9

9

1

3

/

1

0

913/11

913

913/1

851/135

851/134

8

5

1

/

1

2

7

9

2

1

3

0

1

1

1

1

a

1

0

1

3

3

4

1

2

3

8

3

6

1

0

1

4

1

3

5

7

1

a

3

a

1

1

9

a

5

a

7

a

2

8

a

S

H

s

N

r

.

 

1

9

H

s

N

r

.

 

1

7

H

s

N

r

.

 

1

3

H

s

N

r

.

 

1

5

H

s

N

r

.

 

1

5

a

H

s

N

r

.

 

1

3

a

IV

S

Freizeitanlage

H

s

N

r

.

 

1

9

H

s

N

r

.

 

1

7

H

s

N

r

.

 

1

3

H

s

N

r

.

 

1

5

H

s

N

r

.

 

1

5

a

H

s

N

r

.

 

1

3

a

IV

S

434.30

OK:
UK:

UK:
OK:

UK:

UK:
OK:

UK:
OK:

OK:
UK:

OK:
UK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK: UK:

OK: UK:
OK: UK:

OK: UK:
OK: UK:

OK: UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

UK:
OK:

- D
r.-

Be
rg

m
ei

st
er

-S
tra

ße
 -

- Karl-Schwaiger-Straße -

- K
arl-S

chwaiger-S
tra

ße -

- P
os

th
of

st
ra

ße
 -

- Schrobenhausener Straße -

- Schrobenhausener Straße -

435.42
435.48

438.68

438.56
438.65

438.55
438.71

437.42
437.61

437.36

436.69
436.80

431.57
432.60

431.48

431.48
432.40

431.25

431.24
432.24

430.62
431.60 430.27

431.24

429.79

429.78
430.68

429.50
430.45

429.33
430.26

429.10
430.03

428.84

428.85
429.83

428.72

428.71
429.67

428.65
429.57

428.83

427.80
428.69

438.61

435.95

435.65

435.74

438.62
435.73

437.81

438.37
438.50

435.79

435.78

435.68

435.66
437.19

435.01

435.00
433.36

432.58
434.15

433.70
433.78

431.56

430.87

431.62

430.48

432.80
432.99

430.10

437.96
435.56

435.77
437.77

435.55

434.00
435.00

433.28
434.38

432.56
433.66

433.31
431.51

430.45
432.25

430.62
432.22

430.95
431.94

430.21

430.02
431.03

429.27

429.08

427.79

427.88427.94

428.61

431.53

431.08

430.64
430.38

430.08 430.02
429.81 429.55 429.30 429.08

428.96 428.64
428.55

428.57

427.82

427.65

431.17
432.17 430.56

431.60

429.97
431.01

429.38
430.38

429.07
430.19

428.56
429.63

429.39
428.35

428.79
427.79

427.62
428.65

427.51

428.41

429.51

430.33

431.72

432.91

433.84

434.25

434.41

434.15

434.96

435.51435.67

434.98

433.97

433.07

432.28

431.40

430.69

429.68

428.70

426.84427.29
427.87

426.85

429.81

425.83

426.09

426.21

426.49

426.63

426.39

426.32

426.83

426.81

427.01

427.00

427.40
427.43

427.94

427.99

428.46

428.54

429.48

429.53

430.49

430.27

431.44

431.51

432.65

432.76

434.13

434.24

435.24

435.37

435.66

426.05

435.77

- LSW Abschnitt 2
 -

- LSW Abschnitt 3 -

435.99

436.00

435.90

435.71

434.33

435.90

435.53

431.98

431.43

433.11

430.74

430.93
430.72

Blattgröße: 0.940 m x 0.297 m = 0.279 m2Zeichnungsname: P:\PROJEKTE\013.003\2_Grundlagen\1_Vermessung\55_Rau GmbH - VL Lärmschutzwände PAF  - Angebot\02_Vermessung\Lärmschutzwand Schrobenh. Str. -Ecke Dr.-Bergmeister-Str._CN_Abschnitt 3\Bestandsaufnahme\013.003_BP_LP02; LP03.dwg

W
ip

fle
r P

LA
N

 P
la

nu
ng

sg
es

el
ls

ch
af

t m
bH

Projekt:

Maßstab:

Projekt Nr.:

Datum:

Aufgestellt:

gezeichnet:

geprüft:

gezeichnet:Art der Änderung: Datum:Index:

Planinhalt:

Plan-Nr./Index:

Architekten
Bauingenieure
Vermessungsingenieure
Erschließungsträger

Hohenwarter Straße 124
85276 Pfaffenhofen / Ilm
Tel.: 08441 5046-0
Fax: 08441 490204

info@wipflerplan.de
www.wipflerplan.de

WipflerPLAN
Planungsgesellschaft mbH

Entwurfsverfasser:

Lagesystem:

Höhensystem:

Plangrundlagen:

013.003

BP LP02

Rau GmbH - VL Lärmschutzwände an der Schroben-
hausener Straße in Pfaffenhofen
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm BESTANDSPLAN

Bestandsaufnahme
Lärmschutzwand
Abschnitt 2 und 3

1:500 C. Nischwitz

C. Nischwitz

M. Strobl

25.01.2021

GK - System

m.ü.NN.

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
digitale Flurkarte mit Stand 01/ 2019

Vorhabensträger:

Hauptplatz 1
85276 Pfaffenhofen/Ilm
Tel.: 08441 78-0
Fax: 08441 88-07

rathaus@stadt-pfaffenhofen.de
www.pfaffenhofen.de

Stadt
Pfaffenhofen

Pfaffenhofen a. d. Ilm
Stadt

..........................

LEGENDE:

Fahrbahnfläche

Geh- / Radwegfläche

Haupt- / Nebengebäude

Böschung

Straßensinkkasten
428.11

Verlauf neu erstellte LSW

Messpunkte aus GIS Aufnahme 
428.11

Bauausführung (2020): Rau Geosystem Süd GmbH
Am Riederloh 28
87600 Kaufbeuren
Tel.: 0 8341 - 9957180
Fax: 0 8341 - 9957182

428.11

428.11

Urgelände (WP)

OK Bausatz Abschnitt 2 (WP) 

428.11 OK Erdfüllung Abschnitt 2 (WP)

2019

428.11 OK Böschung (WP) 

428.11 OK/ UK LSW Abschnitt 3 (WP) 

OK Erdfüllung OK Bausatz

OK Böschung Urgelände

OK Böschung

OK LSW

UK LSW

Urgelände

System - Foto Gitterbox wie im Abschnitt 2 System - Foto Abschnitt 3:

Anlage 1.1

Abschnitt 1 der SU



2
OK 438.29

OK 438.22
OK 438.11

OK 437.26

OK 438.41

OK 438.33

OK 438.19

OK 438.09

OK 437.97

OK 437.85

OK 437.66

OK 437.56

OK 437.46

OK 437.30

OK 437.17

OK 437.11

OK 437.02

OK 436.87

OK 436.82

Anlage 1.2



1

Ba
um

-/ u
nd

 St
rau

ch
be

wu
ch

s

OK 435.47

OK 435.76

OK 436.01

OK 436.08

OK 436.23

OK 436.44

OK 436.50

OK 436.71

OK 433.40

OK 433.81OK 434.17OK 435.03OK 435.57

OK 436.06

OK 436.72
OK 436.66 OK 436.81

OK 436.83

OK 431.51

OK 431.81

OK 432.18

OK 432.61OK 432.82
OK 432.26

Baum-/ und Strauchbewuchs

OK 431.22

OK 431.26

OK 430.00

OK 430.35

OK 428.79

OK 428.89

OK 429.46

OK 429.65

OK 429.72

OK 429.90

OK 432.68

OK 432.82

OK 433.05

OK 433.34

OK 433.75

OK 434.00

OK 434.21

OK 434.58

OK 434.97

OK 435.22

OK 437.72

OK 437.50

OK 438.19OK 438.75

Lärmschutzwand kaputt

Baum-/ und Strauchbewuchs

OK 438.43
OK 438.33

OK 438.09
OK 437.84

OK 437.50

Anlage 1.3

zwischenzeitlich saniert

2024

en
tfa

llen
 20

24



 

     
 

1924-250806  BP11 V04.1.docx                                                                                      Anlagen 
 

Anlage 2 
Verkehr 

 

Anlage 2.1 
Dr. Bergmeister Straße 

 

 
 

 

 

  



 

     
 

1924-250806  BP11 V04.1.docx                                                                                      Anlagen 
 

Anlage 2.2 
Schrobenhausener Straße 

 



 

     
 

1924-250806  BP11 V04.1.docx                                                                                                                                                                         Anlagen 
 

Anlage 3 
Immissionsbelastung getrennt nach Geschoss  

 
Anlage 3.1 

Fassaden Nr. für Anlage 3.2 
 

 




